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1. Gewalt im Privaten: Häusliche Gewalt 

1.1 Allgemeine Situation in Irak 

Häusliche Gewalt ist in ganz Irak (einschl. Autonome Region Kurdistan, KR-I) alltäglich. Aufgrund der 
patriarchalen Strukturen, der damit einhergehenden Rollenvorstellungen (wonach Frauen sich ihren Männern 
unterzuordnen haben) und dem Konzept der „Ehre“ (welches eng an das Verhalten weiblicher 
Familienmitglieder geknüpft ist), sind es in der Regel Frauen, welche Opfer häuslicher Gewalt werden. 
Häusliche Gewalt kann sowohl durch triviale Streitereien als auch durch vermeintliche „Ehrverletzungen“ 
ausgelöst werden, weshalb die Übergänge zwischen häuslicher Gewalt und sog. „Ehrverbrechen“ in der Praxis 
oft fl ießend sind (vgl. auch Kurzinformation zu „Ehrverbrechen“ in Irak). Gewalt gegen Frauen durch männliche 
Familienmitglieder ist nicht nur gesellschaftlich weitgehend akzeptiert1, sondern auch legal (Ausnahme: KR-I, 
dort existiert ein Gesetz zum Schutz vor häuslicher Gewalt): 

• 

• 

• 

„Es l iegt kein Verbrechen vor, wenn die Tat [der körperlichen Gewalt] in Ausübung eines gesetzlich 
erlaubten Rechts begangen wird. Die folgenden [Sachverhalte] werden als Ausübung eines gesetzlich 
erlaubten Rechts angesehen: Die Bestrafung einer Frau durch ihren Ehemann (…) in bestimmten Grenzen, 
die durch Gesetz oder Tradition festgeschrieben sind.” (Art. 41, irakisches StGB)2 

„(…) das Begehen einer Tat mit ehrenwerten Motiven (…) gilt als strafmindernder Umstand.” (Art. 128, 
irakisches StGB)3 

„Jedermann, der seine Frau oder eine nahe Verwandte beim Ehebruch erwischt oder sie im Bett mit ihrem 
Partner vorfindet und beide oder einen von ihnen auf der Stelle tötet (…) soll mit einer Freiheitsstrafe von 
höchstens drei Jahren bestraft werden.” (Art. 409, irakisches StGB)4  

Vergewaltigung in der Ehe ist nach irakischem Recht kein Straftatbestand. Opfer (drohender) häuslicher Gewalt 
haben in Irak (ohne KR-I) somit kaum gesetzlichen Schutz, Polizei und Staatsanwaltschaft schöpfen den ohnehin 
sehr eng gesteckten gesetzlichen Rahmen kaum aus. Zudem ist eine Trennung oder Scheidung in Irak mit 
Scham behaftet; sehr häufig erhalten Betroffene darum auch von der eigenen Familie kaum oder keine 
Unterstützung. In der Regel wird eine „Versöhnung“ und somit der Verbleib beim gewalttätigen Ehepartner 
erwartet, dem Opferschutz wird oftmals wenig Bedeutung zugemessen. Nach gleichem Muster verfährt auch 
die sog. „Gemeindepolizei“, eine Art unbewaffnete Streitschlichtungsinstanz unter zentralirakischer Kontrolle, 
die auch eine Reihe sozialarbeiterische Aufgaben wahrnimmt.5  

Außerhalb der KR-I gibt es lediglich eine staatliche Schutzunterkunft für Frauen, diese befindet sich in Bagdad.6 
Neben der sehr begrenzten Kapazität ist die Zugänglichkeit zu staatlichen Unterkünften ein weiteres Problem: 
Die Plätze dort werden nur auf richterlichen Beschluss vergeben, zeitnaher und niedrigschwelliger Schutz ist 
somit nicht gegeben. Nichtregierungsorganisationen betreiben weitere Schutzunterkünfte an geheim 
gehaltenen Orten, da sie permanent Bedrohungen und Angriffen von Familien- und Stammesangehörigen, aber 
auch der Polizei, ausgesetzt sind. Im Jahr 2020 hat die irakische Regierung eine Nichtregierungsorganisation, 
welche Schutzunterkünfte betreibt, mit dem Ziel der Schließung verklagt; der NGO wurde vorgeworfen, 
Familien zu spalten und Frauen zum „Weglaufen“ zu animieren.7 

                                                             
1  EUAA: Country of Origin Information Report: Iraq. Targeting of Individuals, März 2019, S. 78. 
2  Eigene Übersetzung nach dem arabischen Original in: UNHCR: Iraq, Penal Code, July 1969. 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
5  Al Jazeera: Iraqi women struggle to escape abuse as domestic violence rises, Letzte Aktualisierung 12.02.2021; UN Women: Iraq. 

Community Police Service, o.D.; The Global Coalition: Iraq’s Community Police, Letzte Aktualisierung 07.04.2022. 
6  UNFPA: UNFPA-Supported Women Shelters. Offering gender-based violence survivors a second chance, o.D 
7  Al Jazeera: Iraqi women struggle to escape abuse as domestic violence rises, Letzte Aktualisierung: 12.02.2021, BBC: Iraq’s secret women 

shelters, 31.10.2024. 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EUAA_COI_Report_Iraq_Targeting_of_individuals.pdf
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1969/en/103522
https://www.aljazeera.com/features/2021/2/12/iraqi-women-struggle-to-escape-abuse-as-domestic-violence-rises
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/iraq/2008/community-police-service
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/iraq/2008/community-police-service
https://theglobalcoalition.org/en/iraqs-community-police/
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Women%20shelters%3B%20Giving%20survivors%20a%20second%20chance.pdf
https://www.aljazeera.com/features/2021/2/12/iraqi-women-struggle-to-escape-abuse-as-domestic-violence-rises
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct7gjl#:%7E:text=There%20is%20virtually%20no%20state,and%20legal%20support%20for%20victims.
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct7gjl#:%7E:text=There%20is%20virtually%20no%20state,and%20legal%20support%20for%20victims.
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1.2 Allgemeine Situation in der KR-I 

Das kurdische Regionalparlament kann Teile des irakischen StGB von der Anwendung ausschließen oder durch 
eigene Gesetze ergänzen. Im Jahr 2011 wurde häusliche Gewalt in KR-I unter Strafe gestellt.8 Weiter ist das 
Motiv der „Ehre“ seit Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes durch das kurdische Regionalparlament 
im Jahr 2004 nicht länger als strafmindernder Umstand zulässig. Art. 409 des irakischen StGB findet bereits seit 
dem Jahr 2000 keine Anwendung mehr in der KR-I. Art. 409 sieht jedoch weiterhin eine reduzierte Strafe für 
Körperverletzung und Mord vor, wenn diese von einem Ehemann an seiner ihn betrügenden Ehefrau begangen 
werden.9  

Der im Vergleich zu den zentralirakischen Gebieten verbesserte rechtliche Rahmen wird jedoch in der Praxis 
durch das Handeln kurdischer Strafverfolgungsbehörden eingeschränkt: So werden Fälle von 
geschlechtsspezifischer Gewalt oftmals nicht weiterverfolgt, der vorhandene gesetzliche Rahmen wird selten 
ausgeschöpft und auch bei ehrbasierten Tötungsdelikten werden die Täter in vergleichsweise wenigen Fällen 
vor Gericht gestellt. Geschieht dies doch, ist das Strafmaß meist gering oder die Täter werden nach einiger Zeit 
in Haft begnadigt.10 

Seit einigen Jahren ist in KR-I das öffentliche Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen gestiegen. Auch in den 
Medien wird regelmäßig über Gewalttaten an Frauen berichtet: 

• 

• 

Im Mai 2022 wurde Zhinwar Thaziki von ihrem Mann in Dohuk mit einem Stück Draht erwürgt. Der Tat war 
ein Ehestreit vorausgegangen.11 

Im Februar 2022 wurde Shnyar Hunar im Streit von ihrem Ehemann in Sulaimaniya zunächst verprügelt 
und anschließend mit Benzin übergossen und angezündet. Sie starb wenige Tage nach der Tat, konnte 
zuvor jedoch eine Zeugenaussage ablegen.12 

Dennoch kommt es seitens der Gesellschaft zu Stigmatisierung von Opfern häuslicher Gewalt oder gar einer 
Täter-Opfer-Umkehr: Opfern von häuslicher Gewalt wird mitunter vorgeworfen, durch ihr Verhalten die Gewalt 
erst ausgelöst zu haben. Ersuchen die Frauen dann Schutz durch Polizei oder entsprechende Unterkünfte, 
werden sie oftmals beschuldigt, interne Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen, was potentiell weitere 
Gewalttaten auslösen kann.13 

Obwohl die kurdischen Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich als schutzwillig anzusehen sind, ist dies in 
Fällen häuslicher Gewalt nicht immer gegeben; von einer funktionierenden Strafverfolgung inklusive 
Opferschutz kann nicht ausgegangen werden.14 Beispielhaft hierfür ist der Fall einer vierfachen Mutter in der 
KR-I, die ihren nachweislich gewalttätigen Ehemann bei der Polizei angezeigt hatte, von den Beamten jedoch 
keine weitere zeitnahe Unterstützung erhalten hatte.15 

Seit 2018 gibt es eine 24 Stunden betriebene Hotline für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt; Betroffene 
können dort rechtliche und psychologische Unterstützung bekommen.16 Seit Ende 2021 ist die Hotline auch 
über die App „SafeYOU“ des UNFPA erreichbar.17 

                                                             
8  Kurdisches Regionalparlament: Act of Combating Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq (Law No. 8 of 2011), englische 

Übersetzung abrufbar in: UNHCR: Iraq, Act of Combating Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq (Law No. 8 of 2011), 
21.06.2011.. 

9  AI: Iraq. Decades of Suffering. Now Women Deserve Better, 2005, S. 17. 
10  EUAA: Country of Origin Information Report: Iraq. Targeting of Individuals, März 2019, S. 79f. 
11  Rudaw: Wife allegedly strangled by husband leaves a child behind, Letzte Aktualisierung: 10.05.2022. 
12 Rudaw: Woman allegedly burnt alive by husband dies, Letzte Aktualisierung: 23.02.2022. 
13 Danish Immigration Service (DIS): Kurdistan Region of Iraq (KRI). Women and men in honourrelated conflicts, November 2018, S. 7. 
14 EUAA: Country Guidance: Iraq.Actors of protection. Kurdistan Regional Government (KRG), November 2024. 
15 Rudaw: Mother of four pleads for life in fear of abusive husband, Letzte Aktualisierung: 10.01.2023.  
16 Rudaw: Gender-based violence helpline in Kurdistan registering more calls in 2021, in: Letzte Aktualisierung: 21.04.2021. 
17 Rudaw: App tackling gender violence launches in Kurdistan Region, Letzte Aktualisierung: 17.12.2021.  

https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/en/121576
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/en/121576
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/en/121576
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/mde140012005en.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EUAA_COI_Report_Iraq_Targeting_of_individuals.pdf
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/10052022
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/23022022
https://www.refworld.org/pdfid/5beacadd4.pdf
https://euaa.europa.eu/fr/node/24570
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/100120231
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/210420211
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/16122021
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In KR-I gibt es mehrere staatliche und durch Nichtregierungsorganisationen betriebene Unterkünfte für Opfer 
häuslicher Gewalt und von „Ehrverbrechen“ bedrohte Frauen, die Kapazitäten sind jedoch nicht ausreichend. 
Darüber hinaus wird für die Aufnahme in einer staatlichen Unterkunft ein richterlicher Beschluss benötigt. 
Ferner ist die gesellschaftliche Akzeptanz derartiger Einrichtungen gering, sodass auch in KR-I die Unterkünfte 
teilweise zum Ziel von Racheakten der Familien bzw. Ehemänner der Frauen werden. Es gibt keine 
Schutzunterkünfte für Männer.18 

2. Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit  

Die geschlechtsspezifische Gewalt ist nicht nur auf den häuslichen bzw. familiären Rahmen begrenzt, sondern 
wird auch von Personen verübt, die nicht in einer persönlichen Beziehung zu den jeweiligen Frauen stehen. 
Dies betrifft in erster Linie in der Öffentlichkeit stehende Frauen wie bspw. Aktivistinnen, Politikerinnen und 
Influencerinnen, aber auch Berufsgruppen, deren Tätigkeiten halb-öffentlich sind, wie bspw. Journalistinnen, 
oder Ärztinnen. Verlassen Frauen die traditionelle „heimische“ Sphäre, wird dies nicht von allen Teilen der 
Gesellschaft akzeptiert. 

Durch ihr öffentliches Auftreten, das Vortragen politischer Forderungen oder das Tragen „westlicher“ oder 
freizügiger Kleidung auf Social Media stellen o.g. Personengruppen zudem traditionelle Rollenbilder infrage. In 
der Folge wird ihnen häufig „Unmoral“ und/oder „Zerstörung traditioneller Werte“ vorgeworfen.19 

Nachfolgend einige Beispiele von Gewalt gegen Frauen, bei denen kein persönlicher Bezug zwischen Täter und 
Opfer bestand: 

• 

• 

• 

An den Massenprotesten ab Oktober 2019 („Tishreen-Bewegung“) beteiligte Frauen wurden gezielt 
beleidigt, bedroht, angegriffen und in mindestens einem Fall getötet; auf Social Media bezeichneten 
Milizen die Aktivistinnen als „Huren“ und verbreiteten Gerüchte über promiskuitives Verhalten.20 

Die Aktivistin Suad al-Ali wurde 2018 im südirakischen Basra von einem Unbekannten auf offener Straße 
erschossen. Sie setzte sich für Frauenrechte ein.21 

Die als Model und Influencerin aktive Tara Faris wurde 2018 in Bagdad ebenfalls auf offener Straße von 
einem Unbekannten erschossen. Sie zeigte auf Social Media einen „westlichen“ Lebens- und 
Kleidungsstil.22 

Berichten zufolge können Online-Kampagnen inkl. Aufrufen zur (sexuellen) Gewalt gegen politisch aktive 
Frauen eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit Bedrohungen spielen. Gerüchte und Kampagnen, welche die 
Ehre der Frauen schädigen (insbesondere solche, welche ihnen eine lockere Sexualmoral unterstellen) können 
zu weitreichenden sozialen Konsequenzen führen: Aktivistinnen können von ihren Familien/Gemeinden 
ausgeschlossen oder Opfer eines sog. „Ehrenmordes“ werden (vgl. auch: Kurzinformation „Ehrverbrechen“).23 

3. Alleinstehende Frauen 

Alleinstehende Frauen sind in Irak (inkl. KR-I) gesellschaftlich kaum akzeptiert. Leben Frauen alleine, wird dies 
als unangemessen betrachtet, da sie keinen männlichen „Beschützer“ haben. In der Folge werden sie häufig 
Opfer von (sexueller) Gewalt und Diskriminierung. Alleinstehende Frauen, die von ihrer Familie keine 

                                                             
18 AI: Daunting and Dire: Impunity, Underfunded Institutions Undermine Protection of Women and Girls From Domestic Violence in the 

Kurdistan Region of Iraq, 03.07.2024. 
19 EUAA: Country of Origin Information Report: Iraq. Targeting of Individuals, März 2019, S. 78. 
20 Kaufman, Rachel (Wilson Center): Women and Social Media: Key Drivers of Protest in Iraq, Letzte Aktualisierung: 21.12.2021.  
21 Front Line Defenders: 27 September 2018. Killing of woman human rights defender Su’ad Al-Ali, o.D. 
22 Frankfurter Allgemeine Zeitung: Instagram-Star im Irak ermordet, Letzte Aktualisierung: 28.09.2018.  
23 EUAA: Country of Origin Information Report: Iraq. Targeting of Individuals, März 2019, S. 74. 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/8162/2024/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/8162/2024/en/
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EUAA_COI_Report_Iraq_Targeting_of_individuals.pdf
https://www.wilsoncenter.org/article/women-and-social-media-key-drivers-protest-iraq#:%7E:text=Women%20activists%20in%202019%20used,to%20those%20on%20the%20ground.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/tara-fares-instagram-star-im-irak-ermordet-15811917.html
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EUAA_COI_Report_Iraq_Targeting_of_individuals.pdf
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Unterstützung erfahren, sowie Alleinstehende aus ärmeren und bildungsfernen Schichten sind hiervon 
besonders häufig betroffen, ebenso wie (Binnen-)Flüchtlinge. Darüber hinaus können alleinstehende Frauen 
i.d.R. weder Wohnungen noch Hotelzimmer anmieten. Berichten zufolge ist es für Witwen oder Frauen, die 
Kinder aus einer Vergewaltigung haben, mit großen Problemen verbunden oder schlicht unmöglich, 
Personenstandsdokumente für diese Kinder zu erlangen.24 

4. Zwangsverheiratungen und Kinderehen 

Die Auswahl des Ehepartners durch die Familie kommt in Irak (einschl. KR-I) häufig vor, ein Mitspracherecht ist 
dabei nicht unbedingt vorgesehen. Die Weigerung einer Frau oder eines Mädchens zur Eheschließung mit dem 
designierten Ehemann kann dabei von der Familie als Ehrverletzung gewertet werden und ein sog. 
„Ehrverbrechen“ zur Folge haben (siehe KI „Ehrverbrechen“).25 

Die im schiitischen Islam verbreiteten „Zeitehen“ (mut`a-Ehe) für kurze Zeiträume sind in Irak grundsätzlich 
verboten, kommen jedoch faktisch überwiegend zum Zwecke der Ausbeutung und (Zwangs-)Prostitution von 
oftmals sehr jungen Frauen vor.26 

4.1 Zwangsverheiratung im Stammeskontext 

Im Stammeskontext sind nach wie vor die Praxis der fasliya sowie nahwa verbreitet: 

Fasliya: Hierbei werden Frauen und Mädchen als Mittel zur Beilegung von Stammeskonflikten als Ehefrauen 
übergeben. Die Betroffenen haben hierbei keinerlei Mitspracherecht. Frauen, die im Zuge von fasliya 
verheiratet werden, haben nicht den Status einer offiziellen Ehefrau und haben so gut wie keine Rechte, bspw. 
auf Scheidung. Häufig wird zudem der Kontakt zur Ursprungsfamilie unterbunden. 

Nahwa: Hierbei untersagt der Stamm einer Frau die Heirat mit einem Stammesfremden und zwingt sie, einen 
Angehörigen aus dem eigenen Stamm zu heiraten, oftmals den Cousin väterlicherseits. Ihre Kernfamilie, etwa 
ihr Vater oder die Brüder, haben dabei ebenfalls keine Entscheidungshoheit und müssen sich der Entscheidung 
des Stammes unterordnen. 

Beide Traditionen sind v.a. in Gebieten verbreitet, wo Stämme faktisch mehr Einfluss haben als staatliche 
Institutionen, bspw. in Südirak.27 

4.2 Kinderehen 

Seit Januar 2025 wurde im irakischen Parlament ein Gesetz verabschiedet, dass es muslimischen Paaren 
erlaubt, sich alternativ nach dem irakischen Personenstandsgesetz von 1959 oder nach schiitischem Recht 
trauen zu lassen. Während für alle anderen Gruppen die bisherigen Altersuntergrenzen für eine Eheschließung 
von 18 Jahren (mit Ausnahmen die ein Ehe ab 15 ermöglichten) ermöglicht dieses Gesetz Schiiten nach 
verbreiteter Interpretation, im Extremfall, wenn auch mit expliziter Genehmigung eines schiitischen 
Geistl ichen, Mädchen bereits im Alter von 9 Jahren zu verheiraten. Welche Anwendung dieses Gesetz finden 
wird ist zum Redaktionsschluss (Mai 2025) noch nicht absehbar.28  

                                                             
24 EUAA: Country Guidance Iraq. Single women and female heads of households, November 2024, S. 50f. 
25 EUAA: Country Guidance Iraq 2024. Forced and Child Marriage, November 2024, S. 48f. 
26 BBC: In Iraq, religious ‘pleasure marriages’ are a front for child prostitution, 06.10.2019. 
27 EUAA: Country Guidance Iraq 2024. Forced and Child Marriage, November 2024, S. 48. 
28 Ashraf, Zaeta: Legalizing child marriage in Iraq: Stepping back from the brink, in: Atlantic Council: MENASource, Letzte Aktualisierung: 

05.04.2025. 

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2024-11/20241113_CG_Iraq.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2024-11/20241113_CG_Iraq.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/06/pleasure-marriages-iraq-baghdad-bbc-investigation-child-prostitution
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2024-11/20241113_CG_Iraq.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/legalizing-child-marriage-in-iraq-stepping-back-from-the-brink/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/legalizing-child-marriage-in-iraq-stepping-back-from-the-brink/
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Die Schätzungen zur Verbreitung von Kinderehen gehen weit auseinander: Einige Berichte gehen davon aus, 
dass rd. 16-19 % der Mädchen vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet werden29; andere nennen 28 % bei den 
unter 18- Jährigen und 7 % in der Altersgruppe bis 15.30  

Auch in KR-I beträgt das Mindestalter zur Eheschließung 18 Jahre, mit richterlicher Genehmigung 16 Jahre. In 
KR- I definiert das Gesetz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt (Gesetz Nr. 8/2011) Kinderehe als eine Form 
häuslicher Gewalt und sieht eine Haft- und Geldstrafe bei Verstößen vor.31 Darüber hinaus sind Ehen nur dann 
offiziell gültig, wenn der Ehevertrag bei Gericht formell registriert wird, was wiederum ein Mindestalter von 16 
Jahren voraussetzt.32 In der Praxis können jedoch Ehen, welche ohne Registrierung bei Gericht eingegangen 
wurden, auch im Nachhinein formell anerkannt werden – auch dann, wenn ein Ehepartner zum Zeitpunkt der 
Eheschließung minderjährig war. Weiterhin ist es möglich, Ehen vor Gericht in den umstrittenen Gebieten 
(bspw. in Kirkuk und Makhmur) zu schließen, wo ein Mindestalter von 15 Jahren für die Heirat gilt.33 Aufgrund 
der weniger strengen Gesetze in Zentralirak kommt es vor, dass Männer aus der KR-I sich zwecks 
Eheschließung mit einer Minderjährigen dorthin begeben.34 

Da Ehen entgegen gesetzlicher Vorschriften außerhalb von Gerichten geschlossen werden, l iegen keine Daten 
über die Häufigkeit vor, auch Schätzungen sind nicht verfügbar.35 Bei einer Befragung im Jahr 2014 in den 
kurdischen Provinzen nannten rd. 24 % der befragten Personen Kinderehen als die häufigste Form 
geschlechtsspezifischer Gewalt.36 Einer der Hauptgründe für das Verheiraten junger Mädchen sind finanzielle 
Nöte der Kernfamilie37, Mädchen aus Flüchtlingshaushalten sind deshalb in KR-I häufiger betroffen als 
Mädchen heimischer Familien.38 

5. Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) 

Obwohl weibliche Genitalverstümmelung seit 2011 in KR-I gesetzlich verboten ist39 und die kurdische 
Regionalregierung im Februar 2019 verkündet hat, FGM in den nächsten fünf bis zehn Jahren vollständig 
beenden zu wollen 40, ist die Praxis vor allem dort nach wie vor verbreitet. Eine Studie des Multiple Indicator 
Cluster Surveys von 2018 hat ergeben, dass die Verbreitung von FGM in Irak tendenziell sinkt. Weitere 
Ergebnisse der Studie sind nachfolgend zusammengefasst41: 

Weibliche Genitalverstümmelung ist vornehmlich aus den Provinzen Erbil (46,6 %) und Suleimaniya (46,5 %) in 
der Region Kurdistan-Irak (KR-I) bekannt. In den Provinzen Dohuk (1,5 %) und Kirkuk (5,6 %) ist das Phänomen 
weniger verbreitet.42 

                                                             
29 UNFPA: Child Marriage in Kurdistan region – Iraq, 2016, S. 2-3. 
30 Girls not Brides: Iraq – Prevalence Rate, o.D. 
31 Kurdisches Regionalparlament: Act of Combating Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq (Law No. 8 of 2011), englische 

Übersetzung abrufbar in: UNHCR: Iraq, Act of Combating Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq (Law No. 8 of 2011), 
21.06.2011. 

32 Kurdisches Regionaparlament: The Act to Amend the Amended Law 188 of the year 1959; Personal Status Law, in Iraq Kurdistan Region, 
Nr. 15 (2008), Art. 5, abrufbar in: High Council of Women Affiars, The Act to Amend the Amended Law 188 of the year 1959; Personal 
Status Law, in Iraq Kurdistan Region, Nr. 15 (2008), o.D. 

33 UNFPA: Child Marriage in Kurdistan region – Iraq, 2016, S. 7. 
34 USDOS: Iraq 2023 Human Rights Report, S. 68. 
35 UNFPA: Child Marriage in Kurdistan region – Iraq, 2016, S. 3. 
36 UNICEF/UNHCR et al.: Inter-Agency Child Protection Assessment. Erbil, Sulaymaniyah and Duhok Governorates. Kurdistan Region of Iraq, 

S. 21. 
37 UNFPA: Child Marriage in Kurdistan region – Iraq, 2016, S. 3. 
38 USDOS: Iraq 2023 Human Rights Report, S. 68. 
39 Kurdisches Regionalparlament: Act of Combating Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq (Law No. 8 of 2011), englische 

Übersetzung abrufbar hier. 
40 Wadi e.V.: Day of Zero Tolerance: Iraqi Kurdistan Government pledges to eliminate FGM, 05.02.2019. 
41 Unicef et al.: Iraq Multiple Indicator Cluster Survey 2018. Survey Findings Report, Februar 2019, S. 255-259.  
42 Ebd., S. 255 

https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/iraq/#:%7E:text=What's%20the%20prevalence%20rate%3F,7%25%20marry%20before%20age%2015.
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/en/121576
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/en/121576
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/en/121576
https://govkrd.b-cdn.net/OtherEntities/High%20Council%20of%20Women%20Affairs/English/Publications/Laws/1.%20Act%20No.%2015%20of%202008%20The%20Act%20to%20Implement%20the%20Amended%20no%20188%20of%201959_%20Personal%20Status%20Law,%20in%20Kurdistan%20Region%20of%20Iraq.pdf
https://govkrd.b-cdn.net/OtherEntities/High%20Council%20of%20Women%20Affairs/English/Publications/Laws/1.%20Act%20No.%2015%20of%202008%20The%20Act%20to%20Implement%20the%20Amended%20no%20188%20of%201959_%20Personal%20Status%20Law,%20in%20Kurdistan%20Region%20of%20Iraq.pdf
https://govkrd.b-cdn.net/OtherEntities/High%20Council%20of%20Women%20Affairs/English/Publications/Laws/1.%20Act%20No.%2015%20of%202008%20The%20Act%20to%20Implement%20the%20Amended%20no%20188%20of%201959_%20Personal%20Status%20Law,%20in%20Kurdistan%20Region%20of%20Iraq.pdf
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267_IRAQ-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf
https://reliefweb.int/attachments/d0c32600-82b1-3d51-bfbd-c60735afa946/Inter-%20Agency%20Child%20Protection%20Assessment%20Report-1.pdf
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267_IRAQ-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2011/en/121576
https://wadi-online.org/2019/02/05/day-of-zero-tolerance-iraqi-kurdistan-government-pledges-to-eliminate-fgm/
https://mics.unicef.org/sites/mics/files/Iraq%202018%20MICS%20Survey%20Findings%20Report%20%5B20211213%5D_English.pdf
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In KR-I waren laut Studie 37,5 % und in Rest-Irak 0,4 % der Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren von FGM 
betroffen. Grundsätzlich wird FGM in jüngeren Generationen (bis 15 Jahre, Stand: 2018) seltener durchgeführt. 
Insgesamt wurde bei 3,2 % der Mädchen bis 15 Jahre in der KR-I eine Form von FGM festgestellt.43 

Grundsätzlich ist zwischen der ländlichen und der städtischen Bevölkerung nur ein geringer Unterschied 
festzustellen. 94 % der befragten Frauen zwischen 15 und 49 Jahren sprechen sich gegen FGM aus.44 

Folgendes ist zur Praxis bekannt45: 

• 

• 

• 

• 

• 

Die Mehrheit der Frauen sind von den Kategorien „Hautentfernung“ („had flesh removed“) und in 
geringerem Maße von den Kategorien „Einschnitt“ („were nicked“) und nicht weiter definierten Formen 
von FGM betroffen 

Begründungen für die Notwendigkeit von FGM sind z. B. Religion, Tradition, Kultur, Kontrolle der 
weiblichen Sexualität, Hygiene (selten) 

Durchführung der Prozedur: oft Hebammen oder ältere Frauen (traditionelle Geburtshelferinnen) 

Altersgruppen bei der Prozedur können variieren; dokumentierte Altersgruppen für die Provinz Erbil: 4 bis 
7 Jahre und für die Provinz Suleimaniya: 6 bis 11 Jahre 

Durchführung: teilweise kollektiv zusammen mit anderen Mädchen, z. B. Familienangehörige, 
Nachbarmädchen 

Folgende Aspekte können für die Durchführung von FGM eine Rolle spielen: 

• 

• 

• 

Beschneidungsstatus der Mutter 

Niedrigeres Bildungsniveau der Eltern (eher, aber nicht ausschließlich) 

Familiärer und sozialer Druck, z. B. Stamm 

Zu den Herausforderungen bei der Bekämpfung von FGM zählen laut NGOs u. a. die patriarchalische 
Mentalität46 sowie die fehlende Kooperationsbereitschaft in Behörden47. Das individuelle Verhalten der Polizei 
oder des Gemeindevorstehers hält Frauen oft davon ab, Misshandlungen anzuzeigen. Auch die 
Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema ist hierdurch erschwert.48 

 

                                                             
43 Unicef et al.: Iraq Multiple Indicator Cluster Survey 2018. Survey Findings Report, Februar 2019, S. 256 
44 Ebd., S.257 
45 28 Too Many: FGM in Iraqi Kurdistan: Short Report, Oktober 2020, S.ff.; Unicef et al.: Iraq Multiple Indicator Cluster Survey 2018. Survey 

Findings Report, Februar 2019, S. 255; Shabila, Nazar: Changes in the prevalence and trends of female genital mutilation in Iraqi 
Kurdistan Region between 2011 and 2018, in: BMC Women's Health volume 21  (April 2021).  

46 Wadi e.V.: „Beschwichtigungen und Erniedrigungen“ – Gespräch mit dem Wadi Team in Erbil über weibliche Genitalverstümmelung 
(FGM), 12.09.2018 

47 28 Too Many: FGM in Iraqi Kurdistan: Short Report, Oktober 2020, S. 5. 
48 Danish Immigration Service (DIS) / Landinfo: Kurdistan Region of Iraq (KRI). Women and men in honourrelated conflicts, November 2018, 

S. 35-36. 

https://mics.unicef.org/sites/mics/files/Iraq%202018%20MICS%20Survey%20Findings%20Report%20%5B20211213%5D_English.pdf
https://mics.unicef.org/sites/mics/files/Iraq%202018%20MICS%20Survey%20Findings%20Report%20%5B20211213%5D_English.pdf
https://mics.unicef.org/sites/mics/files/Iraq%202018%20MICS%20Survey%20Findings%20Report%20%5B20211213%5D_English.pdf
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-021-01282-9
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-021-01282-9
https://wadi-online.de/2018/09/12/beschwichtigungen-und-erniedrigungen-das-wadi-team-erbil-im-gespraech-%20ueber-fgm/
https://wadi-online.de/2018/09/12/beschwichtigungen-und-erniedrigungen-das-wadi-team-erbil-im-gespraech-%20ueber-fgm/
https://www.28toomany.org/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Iraqi%20Kurdistan/iraqi_kurdistan_short_report_v1_(october_2020).pdf
https://www.refworld.org/pdfid/5beacadd4.pdf
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